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Stadt 
Heidelberg 

Heidelberg, den 11.02.2019 

A n f r a g e  N r . :  0 0 0 5 / 2 0 1 9 / F Z   
A n f r a g e  v o n :  S t a d t r a t  D r .  W e i l e r - L o r e n t z  
A n f r a g d a t u m :  2 7 . 0 1 . 2 0 1 9  

Betreff: 

Absage einer Demonstration der Initiative "Fridays 
for Future" 

Schriftliche Frage:  

Für Freitag, den 18.01.2019 hatte die Initiative „Fridays for Future“ eine Demonstration 
angemeldet. Daraufhin wurde die Schülerin, die die Demonstration angemeldet hat, von 
Seiten des Bürgeramtes oder eines anderen Funktionsträgers der Stadt zu einem 
Gespräch einbestellt. Die Schülerin hat danach die Anmeldung wieder zurückgezogen. 

 Wer hat diese Einbestellung angeregt? Wer hat sie veranlasst? 

 Aus welchem Grund wurde die Schülerin einbestellt? 

 Was wurde ihr vorgetragen? 

 Bestanden von Seiten der Stadtverwaltung Befürchtungen, diese Demonstration 
könne die öffentliche Ordnung in ernsthafter Weise gefährden? 

 Wenn ja, welchen Anlass gab es dafür? 

 Ist es richtig, dass der Antragstellerin mögliche Straftaten unterstellt wurden, die mit 
einer Gefängnisstrafe geahndet werden können? 

 Ist dem betreffenden Mitarbeiter der Stadt bekannt, dass das Demonstrationsrecht 
bereits im Grundgesetz der Bundesrepublik verankert ist und dass eine 
Demonstration zwar angemeldet werden soll, ein Verbot aber die wohl begründete 
Befürchtung voraussetzt, dass durch diese Demonstration die öffentliche Ordnung in 
schwerwiegender Weise gefährdet wird? 

Antwort: 

Für Freitag den 18.01.2019 hatte die Initiative „Fridays for Future“ einen Aufzug in 
Heidelberg angemeldet. Die Anmeldung erfolgte beim Bürger- und Ordnungsamt der 
Stadt Heidelberg, der zuständigen Versammlungsbehörde.  

Die Stadt Heidelberg begrüßt die Ziele der Initiative „Fridays for Future“ sowie die 
Bereitschaft der Teilnehmenden sich im demokratischen Prozess zu beteiligen.  
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In der Vergangenheit hatte die Anmelderin eine vergleichbare Versammlung bereits am 
11.01.2019 von 16:00 Uhr bis 19.00 Uhr angemeldet und wie angemeldet auch 
durchgeführt. 

Nach Anmeldung des Aufzugs vom 18.01.2019 bat der Schulleiter des Helmholtz-
Gymnasiums Heidelberg und zugleich Geschäftsführender Schulleiter der Heidelberger 
Gymnasien die Stadt um Unterstützung. Es gelte die Schulpflicht des Schulgesetzes zu 
wahren. Diese sei verfassungsrechtlich in Artikel 7 Grundgesetz (GG) verankert. Von 
Schulseite können, da die Versammlungszeit in die Unterrichtszeit fiele, Schülerinnen 
und Schüler weder beurlaubt noch danach entschuldigt werden. Nach Prüfung und 
Einschätzung durch die Schulleitung gebe es ein Recht auf Versammlungsfreiheit, jedoch 
sei auch die Schulpflicht zumindest als gleichrangig anzusehen. Aus diesem Grund 
wurde darum gebeten, eine beschränkende Verfügung für die angemeldete 
Versammlung zu erlassen und eine Beschränkung der Teilnehmenden auf Nicht-
Schulpflichtige zu verfügen. Die Schulleitung hat das Engagement der Initiative 
ausdrücklich begrüßt – nur eben nicht während der Schulzeit. 

Nachdem die Versammlungsbehörde von diesem Umständen Kenntnis erlangte, wurde 
die Anmelderin zu einem im Versammlungsrecht üblichen Kooperationsgespräch 
eingeladen. Hierbei wurde mit ihr und im Beisein eines Rechtsanwalts die Problematik 
besprochen, dass die zuständigen Schulleitungen für den Versammlungszeitraum keine 
Beurlaubungen und Befreiungen erteilen werden. Die Folge wäre, dass eine Vielzahl 
minderjähriger Teilnehmender ohne Versicherungsschutz sowie unter Verstoß gegen die 
Schulpflicht im Unterrichtszeitraum an einem Schülerstreik teilnehmen würden. Auch die 
Schulpflicht ist ein schützenswertes Rechtsgut im Sinne des Versammlungsgesetzes, die 
notwendige Gefährdung wäre mit dem Besuch der Demo eingetreten. 

Diese Einschätzung, die von Seiten der Schulleitung und des Regierungspräsidiums zu 
treffen war, ist juristisch korrekt gewesen. Dies hat auch Verfassungsrechtler Holger Zuck 
aus Stuttgart (TAZ vom 24.01.2019) ausdrücklich klargestellt: „Juristisch gesehen haben 
Schüler ein Recht auf Spontandemonstrationen auch während der Unterrichtszeit. Weil 
die Klimastreiks jedoch geplant und nicht spontan seien, gelte zunächst die Schulpflicht, 
trotz der Versammlungsfreiheit.“ Die Kultusministerkonferenz bezieht hier ebenfalls 
eindeutig Position: "Die Teilnahme an Demonstrationen rechtfertigt nicht das Fernbleiben 
vom Unterricht oder eine sonstige Beeinträchtigung des Unterrichts“. 

Zwischen dem Versammlungsgrundrecht und dem Schulgrundrecht besteht kein klares 
Vorrangigkeits- und/oder Nachrangigkeitsverhältnis. Hier wurde von Seiten der 
Schulleitung eine Abwägung getroffen. Die Versammlung wäre ohne weiteres in 
unterrichtsfreie Zeiträume zu verlegen gewesen, daher hatte die Schulleitung die 
Schulpflicht als höherrangig bewertet. Diese Bewertung wurde durch das eingeschaltete 
Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigt: Die Schulpflicht gelte weiterhin. 

Ziel des Kooperationsgesprächs war es mit der Anmelderin, wie bereits in der 
Vergangenheit am 11.01.2019 durchgeführt, die Versammlung auf die unterrichtsfreien 
Zeiträume zu verlegen. Dies wurde jedoch ausdrücklich von der Anmelderin abgelehnt.   

Der Anmelderin wurde die beschränkende Verfügung erläutert, insbesondere wurde sie 
darauf hingewiesen, dass die Versammlungsleiterin nach § 25 Nummer 2 
Versammlungsgesetz für den Vollzug der Auflagen Sorge zu tragen habe. 

Daraufhin hat die Anmelderin die Anmeldung der Versammlung offiziell zurückgezogen. 
Zu keinem Zeitpunkt wurde die Versammlung verboten, lediglich war der Teilnehmerkreis 
auf beurlaubte Teilnehmende beschränkt worden. 
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Die Versammlungsbehörde, das Bürger- und Ordnungsamt Heidelberg, pflegt einen sehr 
bürgerfreundlichen, vertrauensvollen Kontakt mit den jeweiligen 
Versammlungsanmelderinnen und –Anmeldern. Es ist bedauerlich, dass in diesem Fall 
kein Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interessen, hier Artikel 7 GG und Art. 8 
GG, erzielt werden konnte. Die „goldene Mitte“ wäre eine Verlegung des Schülerstreiks in 
die unterrichtsfreie Zeit gewesen. Da die Spontankundgebung zumindest bis 14 Uhr lief, 
ist zumindest eine Teilverlegung in unterrichtsfreie Zeiträume tatsächlich geglückt.  

Trotz der zurückgezogenen Anmeldung erfolgte am 18.01.2019 eine 
Spontanversammlung der „Fridays for Future“ Aktivisten, die von der 
Versammlungsbehörde sowie der Polizeibehörde ausdrücklich zugelassen wurde.  

Eine weitere Spontandemonstration der „Fridays For Future“ Aktivisten fand auch am 
Freitag, den 25.01.2019, unbeanstandet von Seiten Versammlungsbehörde und 
Polizeibehörde, statt.  
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